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Wehrpflicht» der Verordnung vom 25. Ok-
tober 1955 iiber seuchenpolizeiliche MaB-
nahmen der Armee, der seiner Natur
nach zu den Bestimmungen uber die In-
struktionsdienstpflicht gehért, in die Ver-
ordnung einzubauen.
Die Verordnung, die sich nur auf die be-
soldeten Instruktionsdienste bezieht, stellt
nach wie vor den wichtigen Grundsatz an
die Spitze, daB die Instruktionsdienst-
pflicht in der Regel in den Jahren zu er-
fillen ist, in denen sie dem Alter, Grad
(Funktion) und der Einteilung der Dienst-
und Hilfsdienstpflichtigen entsprechend
geleistet werden muB; dabei sind die
Dienste in der Regel mit der Einteilungs-
einheit (Stab) zu leisten.
GemdB Art. 3 der Militdrorganisation
kann diensttauglichen Jiinglingen die
personliche Dienstleistung schon vor Er-
reichen des wehrpflichtigen Alters ge-
stattet werden. Nachdem sich haufig die
Frage nach dem Mindestalter der Zulas-
sung zur Rekrutenschule gestellt hat,
wurde in der Verordnung (Art. 4) bestimmt,
daB mit Zustimmung des Inhabers der
elterlichen Gewalt das Bestehen der Re-
krutenschule schon im 18. oder 19. Al-
tersjahr bewilligt werden kann, unter der
Voraussetzung natirlich, daB der Jiing-
ling von der sanitarischen Untersuchungs-
kommission diensttauglich befunden wur-
de. Nach den Vorschriften iiber die
Dienstleistungen im Truppenverband ha-
ben auch diese Wehrminner wie alle
ibrigen ihren ersten Wiederholungskurs
erst im 21. Altersjahr zu bestehen.
Die Vorschriften iiber das Aufgebot ent-
halten keine grundlegend neuen Bestim-
mungen; hier werden vor allem die Kom-
petenzen der Brigaden neu umschrieben.
— Von besonderem Interesse sind die
Vorschriften iliber die Dienstanrechnung,
in welchen bestimmt wird, wann ein In-
struktionsdienst als zeitlich bestanden
gilt. Sie lassen sich wie folgt zusammen-
fassen:
1. Die Rekrutenschule gilt wie bisher fiir
die Rekruten als bestanden, wenn
durch Krankheit, scharfen Arrest oder
Urlaub zusammen nicht mehr als 20
Diensttage versdumt wurden. Bei Ver-
sdumnis von mehr als 20 Diensttagen
entscheidet der Schulkommandant, ob
der Rekrut ausexerziert ist und die Re-
krutenschule als bestanden gilt. Ver-
sdumnisse von mehr als 30 Diensttagen
sind vom Rekruten in jedem Fall nach-
zuholen.

2. Nur teilweise geleistete Wiederholungs-,

Ergdnzungs- und Landsturmkurse gelten

als bestanden, wenn ohne Beriicksichti-

gung des Kadervorkurses und der ge-
maB Artikel 115 MO (Motfz. Fass. Det.,

Hilfspersonal usw.) zu leistenden Tage

a) bei Beurlaubung, vorzeitiger Entlas-
sung oder Bestrafung mit scharfem
Arrest geleistet wurden:

—von 20 Tagen mindestens 16 effek-
tive Diensttage,

—von 13 Tagen mindestens 11 effek-
tive Diensttage,

—von sechs Tagen mindestens fiinf
effektive Diensttage;
b) bei é&rztlicher Entlassung, génzlicher
oder zeitweiser Evakuation in ein Spi-
tal, Uebertritt zu oder von einer an-
dern Schule (Kurs) geleistet wurden:
—von 20 Tagen mindestens 11 besol-
dete Diensttage,

—von 13 Tagen mindestens sieben
besoldete Diensttage,

—von sechs Tagen mindestens fiinf
besoldete Diensttage.

Die Bestimmungen iiber die Dienstnach-

holung sowie iiber Dispensationen, Dienst-

verschiebungen, Vorausleistung und frei-

330

willige Leistung von Dienst, ferner iber
den Urlaub, sind im wesentlichen unver-
andert geblieben. Neu ist die Bestim-
mung des Art. 37 Abs. 1, wonach das eid-
genossische Militdrdepartement fiir be-
sondere militarische Bediirfnisse die Ein-
berufung von Wehrménnern, die sich frei-
willig zur Verfiigung stellen, fiir héchstens
drei Tage anordnen kann. Es wurde da-
mit die Méglichkeit geschaffen, Wehr-
méanner mit ihrem Einverstdndnis auch
auBerhalb ihrer Einheit (Stab) zu kurzen
Dienstleistungen einzuberufen, z.B. zur
Mithilfe bei groBeren organisatornischen
Aufgaben, welche von der Truppe nicht
ohne zusitzliche Hilfe bewiltigt werden
kénnen (Armeekorps-Defilees usw.)

Militarische Grundbegriffe

Der Urlaub

Der militarische Urlaub, den die Solda-
tensprache als das «schénste Laub» be-
zeichnet, gibt dem Wehrmann das Recht,
sich widhrend eines Militirdienstes fiir
eine bestimmte Zeit voriibergehend von
der Truppe zu entfernen, zu der er spater
wieder zuriickkehrt. Der Begriff des Ur-
laubs setzt somit immer eine Dienstlei-
stung bei einer im Dienst stehenden Trup-
pe (Stab) oder einer militdrischen Schu-
le (Kurs) voraus. Der Urlaub im techni-
schen Sinn beginnt bei einem Fernblei-
ben von mehr als sechs Arbeitsstunden;
dauert die Abwesenheit weniger lang,
spricht das Dienstreglement in Ziff. 204
von einer «Bewilligung» — ein Begriff, der
sich allerdings bei uns nie recht einge-
lebt hat. Bedeutsamer ist der eigentliche
Urlaub gemaB Ziff. 205 des DR. Dabei ist
zu unterscheiden zwischen:

a) Dem allgemeinen Truppenurlaub fiir
die ganze Einheit (Kurs) oder doch fiir
das Gros der Truppe, wie Wochenur-
laube, groBer Urlaub in RS usw.

b) Dem individuellen, vom einzelnen
Wehrmann nachgesuchten und ihm
personlich gewdhrten Urlaub fiir per-
sonliche Zwecke, wie geschéftliche
Obliegenheiten, Berufsausbildung, Fa-
milienanlésse, Sportveranstaltungen
usw.

Fiir die Gewdhrung des individuellen Ur-
laubs gilt der Grundsatz, daB niemand ei-
nen Rechtsanspruch besitzt, daB ihm ein
Urlaub bewilligt wird (WAO Ziff. 381);
nach unserer militdarischen Ordnung geht
die Pflicht zur Erfullung des Dienstes
grundsétzlich vor. Der Vorgesetzte ent-
scheidet je nach den Verhiltnissen nach
freiem Ermessen lber ein ihm vorgeleg-
tes Gesuch; jede Bewilligung ist ein Ent-
gegenkommen, nicht die Erfiillung eines
Anspruchs. Zustdndig zur Erteilung von
Urlaub ist grundsitzlich der Einheitskom-
mandant; fiir Offiziere bleibt die Urlaubs-
kompetenz iin der Regel in den Hénden
der hodheren Kommandanten. Immerhin
wird in bestimmten Fillen den Truppen-
kommandanten die Gewéhrung des Ur-
laubs im Rahmen ihrer Kompetenzen
empfohlen, wie z.B. bei kirchlichen Fei-
ertagen der verschiedenen Glaubensbe-
kenntnisse, zur aktiven Teilnahme an tur-
nerischen und sportlichen Wettkdmpfen
sowie an auBerdienstlichen Veranstaltun-
gen usw.

Ein Kreisschreiben des Ausbildungschefs

vom 14.Januar 1958 ordnet die militdr-

rechtliche Stellung der beurlaubten Wehr-
manner. Hierfur ist im allgemeinen die

Dauer des Urlaubs maBgebend, wobei zu

unterscheiden ist zwischen

— den Reisetagen bei Antritt des Urlaubs
und bei Riickkehr zur Truppe, )
— den Urlaubstagen zwischen den Reisé"

tagen.

Bei einem kurzen Urlaub zwischen sech$

Stunden und zwei Tagen zwischen den

Reisetagen bleibt der Wehrmann grund-

séitzlich im Dienst; bei Beurlaubung vO"

drei und mehr Tagen zwischen den Rel"

setagen kehrt der Wehrmann fiir die Dau”

er des Urlaubs zwischen den Reisetage”

vollstandig ins Zivilleben zuriick. Dies®

Unterscheidung ist maBgebend fiir:

— Tragen der Uniform und Anspruch auf
halbe Taxe auf den Transportanstalte™

— Soldberechtigung, e

— Anspruch auf Erwerbsausfallentschddi®
ung,

— Eintrag und Anrechnung der Diensttag®

— Unterstellung unter das Militarstrafrec!!
und die Disziplinarstrafgewalt der m!"”
tarischen Vorgesetzten.

Ein Wiederholungskurs, bzw. Einfiihrungs

kurs gilt als bestanden, wenn

—ohne Beriicksichtigung des Kadervo”
kurses — folgende Zahl von Dienst
tagen geleistet wurde: y

— Wiederholungskurs: von 20 Tagen min
destens 16 (Differenz vier Tage);

— Einfihrungskurs: von 13 Tagen minde-
stens 11 (Differenz zwei Tage).

Die Differenz von vier, bzw. zwei Tage"
spielt fiir die Anrechnung des Wiede”
holungskurses, bzw. Einfithrungskursés
eine entscheidende Rolle; sofern sie ni¢

durch Krankheit, vorzeitige Entlassund
oder scharfen Arrest belegt werden, ka""}
sie fiir begriindete Url-au%sgesuche bef_
ansprucht werden, ohne daB der bﬁt"f’:t
fende Kurs als nichtbestanden erkl&"
werden muB.

Fir die Anspriiche des Beurlaubten 9:

geniiber der Militarversicherung hat 0!

revidierte Militarversicherung mit de™

neuen Art. 3 Abs. 3 eine Neuregel'“”g
gebracht: demnach ruht die Mil‘itéirvefr

sicherung wihrend der Zeit, in welC o

der Versicherte bei einem a-llg‘eme'"’ge

Truppenurlaub auf_eigene oder frem.

Rechnung einer Erwerbstétigkeit nac”

geht, oder wenn er sich in einem Ped

sénlichen Urlaub befindet; der Hin- U\"e_

Riickweg ist in die Versicherung e""”ge_

schlossen, sofern er innert avngemeslsﬁ

ner Frist nach Beginn oder vor Schlu
des Urlaubs zuriickgelegt wird.

Nicht als Urlaub im technisc

gelten:

a) Das bewilligte verspitete Einric
und die vorzeitige Entlassung aus
nem Militardienst. s

b) Der Auslandurlaub. Trotz des Na“?egn
handelt es sich hier nicht um e e
Urlaub im technischen Sinn, ‘alsqﬂgéh
maB DR Ziff. 205, sondern begrif len
eher um eine Dispensation. \/Jerfahrb5
und Bedeutung des Auslands-uf"a”o,
werden in der Verordnung vom 28 das
vember 1952/8. Februar 1957 uber 3ff)
militdrische Kontrollwesen (Art. Sha"
geregelt. Fir jeden Auslandaufent o
von mehr als drei Monaten mub "y
betreffenden Wehrmann ein AUS'bael-m
urlaub eingeholt werden, der P%.
Vorliegen der Voraussetzur‘wge”hren
eine Dauer von langstens zwei Ja
erteilt wird. -~

Ein Sonderfall des Urlaubs ist s'chllem'e_

die im Aktivdienst méglicherweise al;,u ”

ordnete Entlassung, bzw. Beurlat tio-
auf Pikett, in der militarische F.OYmarve "
nen oder Teile davon ohne Zeitbed™
zung, d.h. auf besonderen Abruf, jas
laubt werden; in diesem Fall ‘Stehtuppe

Korpsmaterial der beurlaubten TFi

am Truppenstandort bereit.

hen SN

ken



	Militärische Grundbegriffe

